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Ausschuss für Umwelt und Mobilität, 26.11.2024 
Dez. III / Tiefbauamt 

 
öffentlich 

Beantwortung von Anfragen 
 
Anfrage von: CDU Ratsfraktion 
Datum / Uhrzeit: 18. November 2024, 12:49 Uhr 
Eingang per: Mail  
Thema: Fehlgeleiteter Fahrzeugverkehr Backesheide 
 

 
„Wie kann der an die „Backesheide 1“ fehlgeleitete LKW- und Paketlieferverkehr an 
die richtige Adresse des Daimler Truck Centers und der DEKRA-Station Haan-Ost „An 
der Backesheide 1“ geleitet werden?“ 
 
 
 

 
Antwort der Verwaltung 
 
Das Problem ist der Verwaltung bekannt. In einer ersten Aktion hatte daher die 
Straßenverkehrsbehörde am Kreisverkehr ein Umleitungsschild versetzen lassen. 
Darüber hinaus wurde ergänzend im System SEVAS von der Straßenverkehrsbehörde 
eine LKW-Restriktion für die Backesheide ab Zufahrt Backesheide eingetragen. Ein 
solcher Eintrag in dieses System dient Softwareherstellern als Grundlage für Updates. 
Die Aktualisierung erfolgt etwa alle 4 Monate. Allerdings ist der Behörde nicht bekannt, 
wann eine Aktualisierung ansteht und ob diese tatsächlich übernommen wird. Hinzu 
kommt, dass nicht alle Speditionen bzw. LKW- oder Wohnmobilbesitzende ein 
Software-Update für ihre Navigationssysteme kaufen bzw. vertraglich vereinbart 
haben. Diese werden dann von etwaigen Aktualisierungen nicht erreicht und fahren 
weiterhin mit den alten Daten. 
Um den Anwohnenden weiter zu helfen, hat die Verwaltung (Straßenverkehrsbehörde) 
daraufhin an drei Stellen eine Umleitungsbeschilderung anbringen lassen, die durch 
den Kreisverkehr wieder zurück zur Gräfrather Straße führt und dort am 
Rechtsabbiegestreifen nach rechts zu Daimler weist. Alle drei Schilder wurden mit dem 
ergänzenden Hinweisschild „Daimler Truck Center“ angeordnet und angebracht. 
Eine weitere sehr viel wichtigere Beschilderung auf der L357, beziehungsweise an der 
Autobahnabfahrt ist nach Rücksprache mit dem Straßenbaulastträger nicht möglich. 
Straßen.NRW sieht hier keine Möglichkeit einer Genehmigungsfähigkeit. 
Sollten sich die Fehlverkehre in nächster Zukunft nicht reduzieren, ist über eine 
erheblich größere Beschilderung am Kreisverkehr (sinnvoll nur für den fehlgeleiteten 
Schwerlastkraftwagen-Verkehr) und/oder eine Straßennamenumbenennung zu 
diskutieren. 


